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Gemeinde Rieste  Rieste, den 10. Nov. 2021 

Gemeinde Rieste 

 

 

Beschlussvorlage Rieste 

 

Vorlage Nr.: 2726/2021 

 

Wahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin gem. §§ 81 Abs. 2 und 105 Abs. 
4 NKomVG 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Gemeinderat Rieste 15.11.2021 öffentlich Entscheidung  

 
 

Beschlussvorschlag 

 

a) „Der Rat der Gemeinde Rieste wählt Herrn/Frau  

__________________________ zur stellv.  Bürgermeisterin/zum stellv. 

Bürgermeister.“ 

 

b) „Der Rat der Gemeinde Rieste wählt Herrn/Frau  

__________________________ zur stellv. Bürgermeisterin/zum stellv. 

Bürgermeister“ 

 

 
 
 

 
Beteiligte Stellen: 

 
 
Sachverhalt: 

 

Gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG wählt der Rat in seiner ersten Sitzung aus den 

Beigeordneten (stimmberechtigten VA-Mitgliedern) bis zu drei ehrenamtliche 

Vertreterinnen oder Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die ihn 

bei der Leitung der Sitzungen des Rates und des Verwaltungsausschusses und bei 

der repräsentativen Vertretung der Gemeinde vertreten. 
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Ist beschlossen worden, keinen Verwaltungsausschuss zu bilden, dann gibt es keine 

Beigeordneten, so dass die stellvertretenden Bürgermeister aus der Mitte des Rates 

gewählt werden. 

 

Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Rieste werden in Rieste maximal zwei 

ehrenamtliche Vertreterinnen oder Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

gewählt. 

 

Der Rat beschließt weiterhin über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche 

bestehen soll. Soll eine Reihenfolge bestehen, so führen die Vertreterinnen und 

Vertreter die Bezeichnung stellvertretende Bürgermeisterin oder stellvertretender 

Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich die Reihenfolge der 

Vertretungsbefugnis ergibt. 

 

Gewählt ist gem. § 67 NKomVG die Person, für die die Mehrheit der Mitglieder der 

Vertretung gestimmt hat. Wird dieses Ergebnis im ersten Wahlgang nicht erreicht, so 

findet ein zweiter Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die 

die meisten Stimmen erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang 

Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

 

 

 

gez. Plottke 

(allgemeiner Verwaltungsvertreter) 
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